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RS OGH 1997/10/9 2Ob184/97s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1997

Norm

GmbHG §90

Rechtssatz

Der Liquidator einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung haftet einem Gesellschaftsgläubiger gegenüber direkt,

wenn er schuldhaft dessen Eigentumsvorbehalt mißachtet und der Gläubiger infolge Verlustes seiner dinglichen

Sicherheit und Uneinbringlichkeit seiner Forderung bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Schaden

erleidet.
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